
II- -1:3 'f() der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalratr;:s 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
FOR HANDEL, GE\VERBE UND INDUSTRIE Wien, am 9. September 1976 

Zl. 10.101/61-I/7/b/76 

Parlamentarische Anfrage Nr. 651/J 
der Abgeordneten Dr. Lanner und Ge­
nossen betreffend Steuer-, Tarif-, 
Gebühren-, Beitrags- oder Preiser­
hbnungen bis Ende 1977. 

'53/AB 

1976 "09 .. 1 3 
zu 6S1/J 

An den 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Parlament 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 65'I/J, 
betreffend Steuer-, Tarif'-, Gebühren-, Beitrags- oder 
Preiserhöhungen bis Ende 1977~ die die Abgeordneten 
Dr. Lanner und Genossen am 130 Juli 1976 an mich rich­
teten, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu Frage 12= ttSind seitens Ihres Ressorts bis Ende 1977 
Steuer-, Tarif-, Gebühren-, Beitrags- oder 
Preis erhöhungen geplant bzw o die Erschlie­
ßung sonstiger zusätzlicher EinnahmBquel­
len vorgesehen ?" 

Seitens meines Ressorts ist eine ErhöhUllg der derzeit 
geltenden Patent- und.Markengebühren, die im Jahre 1967 
festgesetz't worden sind, vorgesehen. 
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DER BUNDESMINISTER 

fOn HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Die Erschließul"lg sonstiger zusätzlicher Einnahms­

quellen duroh mein Ressort lst derzeit nicht vor­
gesehen. 

Wei tara liegen meinem Ressort fo1gend.e Preisanträge , 
die der behördlichen Preisregelung unterliegende 
Saehgüter betreffen, vor: 

Antrag der österreichischen Elektrizitätswirtschaft 
vom November 1975 a~f Erhöhung der Strompreise bis 
zu 30,7 %0 

Antrag auf Erhöhung der Preise für I-iahlprodnk·te und 

Schwarzbrot", 

Anträge auf Erhöhung der Preise für Milch- lUld Milch­
prod.ukte .. 

"'!fenn dies der Fall ist 9 mit welchen 
Erhöhungen ist in welchem Ausmaß zu 
reohnen? \'lelche zusätzliche Ein­
nahmequellen ,,,erden voraussichtlich 
in welchem Ausmaß erschlossen ?" 

.Die derzeit in Begu tachtUllg stehenden l{ovellen des 
Patentgesetzes und des Narkenschlltzgesetzes sehen -

mi t einigen kaum ins Ge~!ichii fallenden Ausnahmen -
eine 1 00 7~-ige Erhöhung der derzeit gel teilden Patent­

und Markellgebührenvor .. 

Zur BegrQ~dung der Notwendigkeit dieser Geblihrener­
hähung erlaube ich mir, auf folgendes hinzu'·leisen.: 
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DER BUPmESMINISTER 
FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Die derzeit geltenden Gebühren sind im Jahre 1967 
festgesetzt worden .. Seit diesem Zeitpunkt ist der 

Blatt 3 
vr '" 

. Aufwand des Patentamtes im .Rahmen der Gesamtent­
wicklung des Lohn- und·PreisgefUges in einem sol­
chen Ausmaß gestiegen, daß das bislang in der Fi­
nanzgebarung des Patentamtes angestrebte Budget­
gleichgewicht nicht länger aufrecht erhalten wer­
den kann .. Dies bedeutet, daß die Allgemeinheit in 

immer größerem Umfang mit Kosten belastet wird, die 
unmi ttelbar nur den am Patentschutz Interessierterl 
bZV1,. nur der am Markenschutz int,eressierten Wirt­
schaft zugute kommenqIm Hinblick auf Stunwxngsmög­
lichkeitendes Präsidenten des Patentamtes bezüg­
lich bestimmter Patentgebühren brauch"i; jedoch nicht 
befürchtet zu werden, daß einzelne minderbemittelte 
Erfinder durch eine Gebührenerhöhung in ihrer El.'fin­

dertätigkeit gehemmt werden könnten .. 

Bezüglich der Erhonung des Strompreisea ist folgendes 
zu bemerken: 

Per 1. März 1976 wurde von der Preiskommission be­
kanntlich eine vorläufige 10 %-ige A'bgeltung der be­
antrag·ten Strompreiserhöhungen genehmigto ])as Strom­
preisverfahren ist jedoch weiterhin anhängig, wobei 
.die Anträge derzeit einer genauen Prüfung UIlterzogen 
werden. Ob. und welche Erhöhungen über die bereits 
genehmigte Akontierung hinaus autgrund des Preisge­
setzes 1976, BGB1 .. Nr. 260, noch zu bewilligen sein 
werden, kann im gegenwärtigen Stadium des Verfahrens 
nicht gesagt werden. 
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DER aUNOESMINISrER Blatt 4:. 
fOR HANDEL, OEWEREIE UNO INDUSTRIE 

. Bezüglich der Erhöhung der Preise für Mahlprodukte und 

. Schwarzbrot weise ich auf die von mir am 16 0 Juli 1976 
erlassene Verordnung Zlo 360420/2-III/7/76 hin, mit 
der die Erzeugerpreise für Roggen und Weizen neu ge­
regelt wurden o Diese Preiserhöhung bedingt auch eine 
Erhöhung der Preise für Getreideprodukte, die nach Er­
schöpfung der Vorräte aus der el ten Ernte Z1~r Jahres­
wende 1976/77 wird vorgenommen werden müssene Das ge­
naue Ausmaß dieser Preiserhbllung kann derzei't no~h 
nicht festgestellt werden, da außer der Erzeugerpreis- . 
erhbllung auch die I!~n twicklung anderer Koste)').faktoren 
zu berücksichtigen sein wird o 

Zur Frage der Erhöhung der Preise für Milch und Milch­
produkte wurde am 140 Juli 1976 mit der gesetzlichen 
Interessenvertretung der Land- und Forstwi.rtschaft Ein­

vernerunen darüber erzielt, daß folgende Erhöhungen der 
Erzeugerpreise volkswirtschaftlich gerechtfertigt Bind~ 

Milch 1 0 Quali-tät~ 

Milch 2 0 Qualität: 
Milch 30 Qualität: 

um 20 g/kg 
um 10 g/kg 
keine Erhöhungo 

Als Zeitpunkt für die Preiserhbnung WUrde der 1 0 Jänner 
1977 in Aussicht genommen. Die endr:,"Ül tige Festsetzung 
der Erzeugerpreise sowie insbesonders die Festlegung 
der Preisetiir die Verarbeitllngsbe'triebe und den Handel 
wird noch Gegenntand eines den Bestimmungen des Preis­
gesetzes en·tsprechenden Verfa...'lrens sein, weshalb über 
die Höhe der zu erwartenden Anhebungen der Verbraucher­
preise derzeit noch keine Aussage gemacht werden kanna 
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DER BUNDESMINISTER 
FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

. Zu Frage 3): IIWann werden obige lJIaßnahmen initiiert' 
bzw o in Kraft treten ?I! 

Der Zeitpunkt des Inkra.f'ttretens der Erhöhurlg der Pa­
tent- und Markengebühren hängt yom Zeitpunkt der Ver­
abschiedung der entsprechenden Gesetzesnovellen durch 
den Nationalrat ab, wobei ein Inkrafttreten der Ge­
setzesnovellen mit 1. Jänner 1977 angestrebt wird. 

Die neuen Preise für Mahlprodukte und Schwarzbrot 
sowie für Milch- und Milchprodukte sollen am 1. Jänner 
1977 in Kraft treteno 
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